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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLI. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXI. Jahrgang.

Nr. 31. Basel, 3. August. 1895.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst von Elgger.

Inhalt: Militärischer Bericht aus dem deutschen Reiche. — Die militärische Bedeutung des Friedens von Schi-
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Militärischer Bericht
aus dem deutschen Reiche.

Berlin, den 1. Juli 1895.

Die Eröffnung des Nord-Ostseekanals
ist als ein militärisches Ereignis ersten Ranges

für Deutschland zu betrachten und einige Worte
über die strategische Bedeutung des Kanals daher

vielleicht nicht ohne Interesse. Im allgemeinen
wird dieselbe in Deutschland wie auch im
Auslande, namentlich in Frankreich und neuerdings
auch in England, überschätzt. Der Kanal bildet
zwar ein wichtiges und hochwillkommenes
gesichertes Verbindungsglied zwischen dem
deutschen Ost- und Nordsee-Geschwader, allein neue

Streitkräfte hat derselbe der deutschen Flotte
offenbar nicht hinzugefügt, und für ein offensives

Auftreten der deutschen Flotte kommt es,

besonders Frankreich gegenüber, auf eine

Verstärkung ihrer Streitmittel, die schliesslich im

Kampfe den Ausschlag geben, an. Andererseits

ist nicht zu verkennen, dass der Kanal die

deutschen Geschwader hinsichtlich ihrer Vereinigung

in Zukunft unabhängig von der schwierigen

und ihr im Falle eines Koalitionskrieges
voraussichtlich verwehrten Passage durch die

Helte und den Sund, sowie von dem Umwege um
Jutland macht und namentlich bei einem Kriege
mit Russland allein der deutschen Flotte,
vermöge ihres nunmehr gesicherten vereinigten
Auftretens und ihrer Qualität, die Überlegenheit
über die russische Ostseeflotte sichert. Allein
die vorhandene starke Inferiorität der deutschen

Flottenstreitkräfte gegenüber den französischen,
die besonders wenn sich die neue 850 Millionenforderung

für die französische Flotte realisiert,

der deutschen gegenüber mit starker Überlegenheit

aufzutreten vermögen, wird durch den Kanal

keineswegs ausgeglichen, und voraussichtlich wird
derselbe die Quelle einer Vermehrung der
Flottenstreitkräfte der verschiedenen rneistinteressierten
Nationen in den nordischen Meeren bilden, die das

Gesamtverhältnis dieser Streitkräfte schliesslich
nicht wesentlich ändern wird. Eine wirksame Blo-
kade der deutschen Nord- und Ostseeküsten wird
jedoch durch das Vorhandensein des Kanals zweifellos

sehr erschwert. Allein derselbe bedarf unbedingt

der Vertiefung, denn nach den bisherigen
zahlreichen Fahrthemmungen, welche in ihm
stattgefunden haben, zu denen diejenige der Augusta
Viktoria in den letzten Tagen hinzugekommen
ist, dürften die tiefgehenden grossen deutschen

Panzerschiffe es kaum wagen, den Kanal ohne

vorhergegangene Vertiefung zu passieren.
Bei allen Truppenteilen des deutschen Heeres

ist man zur Zeit nach beendeten Bataillons- und

Kavallerieregiments- sowie Artillerieabteilungsbesichtigungen

in der Periode der zweiten Hälfte
der Bedingungen der Schiessübung und in der

Abhaltung dor grösseren Schiessübungen im
Gelände sowie derjenigen der Felddienst- und

Marschübungen begriffen.
Eine ganz besondere Steigerung hat die

Abhaltung von Übungsmärschen im Bereiche des

XVI. Armeekorps erfahren, wo am Schluss der

diesjährigen Kompagnieausbildungsperiode vom

Generalkommando die allwöchentliche Abhaltung
eines Übungsmarsches von 25 km Minimallänge
für sämtliche Truppenteile des Armeekorps und

einer Division dieses Korps diejenige zweier

derartiger Übungsmärsche befohlen wurde. Diese

Märsche sind stets mit Gefechtsübungen ver-
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